
Kriegsschadenrente von Ordensleuten
welıl Verwaltungsgerichtsurteile

rteil des Bayer Verwaltungsgerichts Regensburg Kammer
VOoO 1958

in der Anfechtungssache der rdensschwestern Al Bl Cl D, El F' G,

den Freistaat Bayern DZW. die Regensburg, e U E e  e q S
SChHhadenrenie

Urteil
Äufgehoben werden:

(gekürzt) ın den Anfechtungssachen der chwestern Al C, D, E, Fl
die jeweilige Ruhensverfügung des zuständigen Ausgleichsamtes,
die jeweilige Bestätigung der Verfügung durch den Ausgleichs-
ausschuß,
die jeweilige Zurückweilsung der Beschwerde durch den Beschwer-
deausschuß bei der zuständigen Regierung.

I1 Die Anfechtungsklage der Schwester w ird abge-
wiıiesen.

E Kosten des Verfahrens
Gebü  Ten
Die Revision z U Bundesverwaltungsgericht wird
zugelassen.

T atbestand
Die nachbenannten Anfechtungsklägerinnen, ämtlich aQus Böhmen vertrie-

&rbene, inaktive Schwestern der „Kongregation der western VO:  »
haben durch unanie  bar gewordene escheıide der für sie zuständigen Aus-
gleichsämter Unterhaltshilfe auf Lebenszeit gen Verlustes der berulli-
chen und sonstigen Existenzgrundlage erhalten. Auf TUN! einer ntschlie-
Bung des Landesausgleichsamtes wurde ihnen diese eistung jeweils durch
eine Ruhensverfügung eingestellt, wogegen s1e zunächst den zuständigen
Ausgleichsausschuß angerufen und nach Bestätigung der erfügung durch
den Ausschuß eschwerde ZU) eschwerdeausschuß der zuständigen egle-
rung einlegten, deren Zurückweisung sie die hier entscheidenden
Anfechtungsklagen erhoben Die Staatsanwaltschaft beim Verwaltungsge-
richt SOWIe 1 der Anfechtungsklägerin E die Regensburg, bean-
tragien kostenfällige lageabweisung un! verz)ı  eten, ebenso wıe der Ver-
t{retier der Interessen des Ausgleichfonds VIA) auf mündliche Verhand-
lung. Die Anfechtungsklägerinnen en auf Mitteilung nach y  d ADs 2
VGG keinen ntrag auf 1Ne o} gestellt. Im einzelnen wWär der Gang
der Verfahren folgender:

Aniechtungssache Ü 58
Die 21 1889 geborene Klägerin westier A, die bereits Unterhalts-

nach dem S}  C bezogen hatte, tellte q beim andratsamt
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Ausgleichsamt nirag auf Kriegsschadenrente. Dieses bewilligte ihr
Unterhaltshilfe mit Bescheid VO 24/29 Die hier angefo  ene
Kuüuhensverfügungeg des Ausgleichsamtes VO

wurde der lägerıin zugestellt, worau{ti sS1e
den Ausgleichsausschuß anrief, der jedo miıt Uel Vı

die Ruhensverfügung bestätigte. Dije dagegen
unterm 11 erhobene eschwerde w1es der eschwerdeauss  uß der
Regierung der Oberpfalz mi1t Beschluß VO j

(0) als unbegründet ZUTÜCK. egen den zugestell:-
ten Beschluß eL. Sie Anfechtungsklage.

2) Anfechtungssache 58
Die 1888 geb ägerin Schwester zunächst ntrag
auf Kriegsschadenrente beim Ausgleichsamt der Regensburg gestellt,
das den Ntrag jedoch mit Bescheid VO gen
Überschreitung der Bedürftigkeitsgrenze zurückwles. Die äagerin ın
dem ntrag erklärt, S1ie sSe1l als Krankenschwester 1mMm Krankenhaus
eingesetzt un!| beziehe auf TUN: eines Werksvertrages zwisch2n dem Pro-
vinzhaus un dem Iräger der Einrichtung freie Station, ferner erhalte das
Provinzhaus VO Iräger einen monatlichen Mutterhausbeitrag. VO 60,—

egen den zugestellten Bescheid die ägern
Beschwerde erhoben, die VO  ' dem Beschwerdeausschuß bel der Re-

glerung der Oberpfalz mit Beschluß VO {1 -

rückgewiesen wurde. Da die agerin AU.  - ihre Übersiedlung nach W., Car!l-
tas-Altersheim, anzeigte, gelangte ihre Sache das nunmehr zuständige
usgleichsamt Bei diesem tellte S1e 15 einen ntrag auf
Kriegsschadensrente, worauf ihr das usgleichsamt mit Bescheid VO.

34/458 nterhaltshilife auf Lebenszeit ab bewilligte. Die-
SeI Bescheid ist unan{fechtbar geworden. Mit

34/458 tellte das Ausgleichsamt die Unterhaltshilfe e1in, WOGEOCN
die ägerin unterm den Ausgleichsausschuß anrieft. Dieser estätig-

die Verfügung jedoch mıiıt dem Bescheid VO 34/458
Die jergegen unterm erhobene Beschwerde wıes der Beschwerde-
ausschuß bei der Regierung der Oberpfalz mit e ß C  Ö  )

II 291# (0) zurück. egen den CS zugestellten
Beschluß er wesier die Anfechtungsklage VO

An{fechtungssache
Die 117 1893 geborene Anfechtungsklägerin Schwester beantragte

beim Landratsamt — Ausgleichsamt Kriegsschadenrente.
In dem ntrag gab s1e dl daß s1e VO.  D der Provinz Bayern der Kongregation
den vollen Lebensunterhalt beziehe, jedo ohne re‘ Verpflichtung
se1tens dieser Provinz un NUur als carıtatıve eistung. Bel einer spateren
rhebung erklarte s]ıe, sie sel s{tar. gehbehindert, betreue ber den Kinder-
garten ohne Vergütung, 1Ur ost und Wohnung als caritative Lel-
S  Ng. Mit Bescheid VO. 34/292 wurde ihr daraufhin Un-
terhaltshilfe auf Lebenszeit ab gewährt. Mit der angefochtenen
Verfügung vom 347 ZO2 tellte das Ausgleichsamt die
Unterhaltshilfe ein, wogegen die ägerin den Ausgleichsaus-
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schuß anrielf, der jedo mit escheid VOIM B O2
die Verfügung bestätigte. Die hiergegen unterm erhobene Be-
schwerde wl1ıes der Beschwerdeausschuß bel der Regierung der Oberpfalz
mit Beschluß Y MS 1.2.5 7 v 11 2015 (0) als unbegrun-
det zurück. egen den 21 zugestellten Beschluß er. chwester

unierm Anfechtungsklage.
4) Aniechtungsklage
Die 1893 geborene Anfechtungsklägerin wesier beantragte

1953 beim Landratsamt Ausgleichsamt Kriegsschadenrente.
Mit Bescheid VO 24/348 wurde ihr Unterhaltshilfie auf Le-
enszel gewährt. In dieser Sache teilte die Kongregation m1t

„FÜür die Tätigkeit der dem Altersheim zugeteilten Schwestern Ge-
wa der Heimträger freie Station und ine monatliche Barentschä-
1gUung.
Diese Barvergütung wird 1 Sinne der Ordenssatzungen miıt Zustim-
MUNnG der zugeteilten chwestern direkt die Kongregation abge-
ührt, we. IUr sämtliche chwestern, also auch für die Genannte,
die Ordenskleidung, Wäsche un sonstige Bedartfsartikel es:
Da die 1m Betrei{if genan: wesier gen ihrer stark herabge-
eizten Arbeitsfähigkeıt 1UI kleinere Hiılfsdienst elsten kann, wurde
die Barvergütung mıit dem Minimalbetrag VO  » 15,— festgesetzl.
Tatsächlich ind die 15,— eın eil der für die Tätigkeit der
Schwester geleisteten Entschädigungen, 1s0O eın Einkommen der
wester.

Mit der angefochtenen Verfügung VO 34/348
tellte das Ausgleichsamt die Unterhaltshilfe eın Die lägerıin rief dagegen

den Ausgleichsausschuß der die Verfügung jedoch miıt
Bescheid VO 3234/348 bestätigte. Dıe dagegen

eingelegte Beschwerde w1ıes der Beschwerdeausschuß bel der Re-

glerung der Oberpfalz mit Beschluß VO 13
2916 (0) Zzurück. egen den zugestellten Beschluß er
wesier unterm Anfechtungsklage.

Aniechtungsklage
Die [ 1903 geborene, durch Gutachten des Staatl Gesundheitsamtes
Regensburg ohne atum eIw. MAÄärz als dauernd erwerbsunfähilg eI-

klarte Anfechtungsklägerin wes beantragte beim Aus-

gleichsamt der Regensburg Kriegsschadensrenie, die inr 1n Form der
Unterhaltshilfe au{f Lebenszeit mit Bescheid VO: 20/253
gewährt wurde. Aus einem TrTreiben der Administration VO: 11

das Ausgleichsamt geht hervor, daß die ägerin mit einer

gesunden Mitschwester eit Pfortendiens Barvergütung VelI-

richtete, weilche ab August 1952 für die beiden weste: INMeEN 1 70,—
betrug. Mit Rücksicht auf die ständige Kränklichkeit der wester

habe diese Barvergütung e  O! ZUI Gänze Oder doch ZuUum größten e1l die

gesunde wesier verdient. Mit der angefochtenen:
207/ 523 tellte das Ausgleichsamt der Regens-

Durg die Unterhaltshilfe ein. riefi dıe äger1ın dagegen den

Ausgleichsausschuß Der Ausgleichsausschuß der Regensburg De-
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stätigte die Verfügung miıt Bescheid VO i 2 04775 28
Die dagegen unterm L erhobene eschwerde wıes der Beschwerde-
ausschuß bei der Regilerung der Oberpfalz miıt Besc  uß w ®

II (0) als unbegrundet ZUrück. egen den ihr
zugestellten Beschluß er Schwester untierm 31 Anfechtungsklage.

Anfechtungssache
Die 1897 geborene, durch uta:  en des Staatl Gesundheitsamtes

VO: 1953 fUur dauernd erwerbsunfähig erklartie lägerın wesier
beantragte z beiım Landratsamt Ausgleichsamt

Kriegsschadensrente. S1e erklarte, daß sS1e VO.  H der Provinz Bayern der Kon:-
gregation den Lebensunterhalt bekomme, jedoch ohne rTe Verpflich-
LUung als caritative eistung. Das usgleichsamt gewährte ihr Unterhalts-

auf Lebenszeit mıit Bescheid VO 18/141 Mıt der angefochte-
Nne  z Verfügung VO C 18 /Tal tellte das
usgleichsamt die Unterhaltshilfe eın Der hliergegen unterm
gerufene Ausgleichsausschuß bestätigte die Verfügung mıiıt Bescheid

Die unterm 11 { dagegen eingelegte eschwerde wıes
der eschwerdeausschuß bel der Regierung der Oberpfalz miıt Beschluß VO

11 2930 (0) ZUrÜcCK. egen den Z4UYE-
stielilten Beschluß er. Schwester Anfechtungsklage.

niechtungsklage 32
Die 11 1888 geborene Anfechtungsklägerin Schwester beantragte
l beim Landratsamt Ausgleichsamt Kriegsschadenrente,

worauf ihr mıiıt Bescheid VO 019/427 Unterhaltshilfe auf Le-
benszeit zuerkannt wurde. In der Folgezeit s1iedelte s1e nach Ü sS1e
eine teilweise entgeltliche Tätigkeit ausuübte Miıt der angefochtenen Ver-
fügung des Ausgleichsamtes AD 1523
wurde die Unterhaltshilfe eingestellt. Der dagegen unterm aNYye-
rufene Ausgleichsausschuß bestätigte die erfügung mit S

15/323 WOdgEgEN die ägerin eschwerde
eTt. achdem der Beschwerdeausschuß bei der Regierung VO  J jeder-
bayern mit Besc  u ß VO II 3857 (N) die Be-
chwerde als unbegründet zurückgewiesen a  e, er. Schwester

Anfechtungsklage.
II

Den Anfechtungsklägerinnen ist die Unterhaltshilfe bewilligt worden, naché
dem durch Entscheidung des auptamtes füur Sofor VO: 51

737 Tgb 206/51 — festgestellt worden WaIl, daß die Provınz ayern der
Kongregation nicht in der Lage sei, die Versorgungsansprüche der inaktıven
chwestern der ehemaligen Proviınz Böhmen eriullen un nachdem die
Entschließung des Bundesausgleichsamtes VO 11/4 3220

au VO MABI 528) dies bestätigt In der
letzten Entschließung sich der Präsident des Bundesausgleichsamtes
vorbehalten ntscheilden, W anl die darin angeführten rden, Kongre-
gationen und Diakonissenanstalten, arunter auch die hier betroffene Kon-
gregation, ZUT Versorgung der inaktiven chwestern aQu5s den Vertreibungs-
gebieten wleder der Lage eın würden.



Mıiıt Ministerialentschließung VO VI 3230 1197
wurde den Ausgleichsbehörden mitgeteilt, daß das Bundesausgleichsamt
nach Prüfung der Wirtschaftslage der Provinz Bavern der Kongregation
diese U fur imstande a  e, die Versorgung der inaktiven Schwestern z

übernehmen. Daraußfhin wurde ihnen die Unterhaltshilfe durch die oben-
genannten Verwaltungsakte eingestellt.
Zu dem Anfechtungsprozeß, dem die sämtlichen Klagen mit Beschluß
VO') verbunden wurden, gab dıe Provınz Bayern olgende B
IUuNg ab

„rast ein Jahrhundert VOI 1945 die Kongregation 1m eutschen
Gebiet des Landes Bohmen ıne Provınz ihres Ordens gegründet. Dıe
Tätigkeit dieser Provınz Teltelie sich 1 auie VO  — vielen Jahrzehnten
auf eın großes Arbeitsgebiet QUS, daß 1m Te 1938 rund An-
talten auf dem Gebiet der chule und Erziehung, der Armenpflege un!'
des trankendienstes estanden
Bei Umbruch des Jahres 1945 eilten die chwestern dieser Provinz Boh-
men das Schicksal der ustreibung mıiıt ihren anderen eutschen olks-

Ein e1ıl der ausgewlesenen Schwestern, die zuerst nach Bay-
ern kamen dies vornehmlich Schwestern aus der Verwal-
LUNg der Provinz SOWI1IEe Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen un Kranken-
schwestern gründete hiler die NEUE Provınz Bayern der Kongregation
und fand NeUE Tätigkeitsgebiete 1n Schulen und ın der Armen- und Tan-
kenpflege.
Die Auswanderung der chwestern aQus Böhmen erfolgte 1n verschiedenen
Abschnitten und verteilte sich auf mehrere Te Insbesondeı e 1 Ok-
er 1950 wurde der OTO.  e e1l der bereits inaktıven, 1Iso nicht mehr
berufstätigen chwestern der Provinz en nach Bayern 1n einem
tür diesen WeC geschaffenen Altersheim ın untergebracht.
Für die Versorgung und Betreuung der chwestern bestand ın der rühe-
re  ] Provinz Böhmen ıne Nn el VO  3 Einrıchtungen, die 1 auie
der ahrzehnte durch die Tbeit VO  } nahezu 1000 wesiern geschaffen
wurden und die Versorgung dieser wesiern 1n vollem Umfang sicher-
stelilten
In Bayern mMu. die anfängliche kleine Nnzahl VO:|  J arbeitsfähigen
Schwestern nicht allein für iın Unterhalt, sondern auch fur den inrer
arbeitsunfähigen tschwestern SOTgeN. Für die Erfüllung ihrer sonst1-
gen ufgaben, insbesondere für die affung einer uen Heimstätte

Provinzhaus und die Bildung eines Fondes ZULI Versorgung der
aktiven Schwestern für den Fall der Krankheit, der Invalidıität un: des
Jlters blieben keine Mittel übrig, insbesondere nıcht VOT der WÄäh-
rungsreform. Erst nach dıesem Zeitpunkt un nachdem urch die Gesetze
über die oforthilfe un über den Lastenausgleich füur die arbeitsunfä-
igen Schwestern die Unterhaltshilfe gewährt wurde, konnte die Pro-
V1N7Z Bayern für die Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben einen ond
chalfifen.
Bis diesem Zeitpunkt die Provinz Bayern, die Obsorge für
die arbeitsunfähigen chwestern der rüheren Provinz Böhmen freiwillig
ın Erfüllung elıner carıtatıiıven Pflicht übernommen, nachdem diese Schwe-
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stern urch dıe Auflösung der Provınz Bohmen und die Einziehung des
Vermögens derselben durch die CSR ihre Existenzgrundlage verloren
hatten Zr Erfüllung ihrer rechtlichen Verpilichtungen dıe
aktıven Mitglieder IMU. dıe Provinz Bayern ZzZuers(t, eın geordne-
tes Ordensleben ermöglichen, dem Bau eines Provinzhauses
schreiten, nachdem S1e TEe (an verschiedenen Orten) ıne Provinz-
verwaltun notdürftig eingerichtet urch diesen eubau wurden
bereits jJetz VOTI selıner Fertigstellung iast alle Barmittel aufgebraucht,

daß ZUTC Vollendung remdes Kapital hohe Verzinsung In An--
spruc G werden mMu

Der age WaT e1in utia  en der Treuhand-Prüfung un Betriebsberatung
mbH VO' beigefügt, dus dem hervorgeht, daß clie Provinz
Bayern infolge der Überalterung der chwestern un: der Altersversor-
gungslast eın Minusvermögen VO  H 2 600 auswelse,
sSOWwWwI1e eın Betriebsergebni1s IUr das Teiljahr 1957 mit einem Verlust VO  b

130,— Dıie Möoglichkeit der bernahme der Versorgung der vertrie-
benen inaktiven chwestern wurde VO uta:  er verneınt. Eiıne Aui{stel-
lung über den Altersaufbau der rdensschwestern WaTl beigefügt. Im WD
gen wird auf das Gutachten verwiesen. Aus den beigezogenen KOMSA >
E 1:ı06M iınd olgende Bestimmungen fiür cdie Streitfialle VO.  . Bedeutung:

B} Da keine Schwester iur sich alleın dasteht, sondern alle ZUSaMMINeT
eın Ganzes, ıne Genossenschalit bilden, mussen sıe sich auch VO  —}
einem Geiste beleben und leiten Jassen:;: denn sobald sich einzelner Mit-
glieder der 2e1s des Zwiespaltes emächtigen würde, muste notwendl-
gerweise auch die Kongregation Schaden leliden und allmählich ihrem
erlalle entgegengehen.

urch das Gelübde der IMU verlieren die Schwestern nıcht das
igentumsre hınsıchtlıch ihrer Güter, noch die Fähigkeit, weitere
erwerben; s1e enisagen jedoch der Verwaltung, dem Fruchtgenu. und
dem Gebrauche derselben, SOWI1e dem €e, erlaubterweise über ıne
Sache VO  J irgendwelchem erie verfügen ohne die Erlaubnis der -
standıgen ern Die Kongregation als solche kann Vermögen e]-
ben, besitzen verwalten un auch mit Einhaltung der kirchlichen Dekrete
un: Vorschriften darüber verfügen. €es, Was die Schwestern ihrem
Gebrauche aDbDen, gehört der Kongregation, un: keine Schwester arf
eld oder Geldeswert als igentum bei sıch zurückbehalten

es, Was 1ne wesier durch ihre Trbeit der Geschicklichkeit
oder mıt Rücksicht auf die Kongregation erwirDbt, gehört der Kongrega-
tıon. S51e kann auch niemals VO  e} der Kongregation ıne Entschäd:-
gUNnNg verlangen für die Mühe, dıe s]iıie aufgewendet, der dıe Dienste,
die S1e geleistet hat
105 Alle Schwestern sollen sıch gegenselt1g mit innıger lebe, Nach-
sicht und Verträglichkeit behandeln und eingedenk Se1IN, daß sıe
durch heilige an mıit einander verbunden Sind, und alle NUur ıne
Famililiıe ausmachen
150 Wird ıne Schwester miıt ihrer Zustimmung für immer ın ıne
dere Provinz versetzl_, kannn sie, wWenn 611e alt oder schwach, ‚der
beitsunfähig WITd, sıch nıcht das echt beimessen, 1n dıe Provınz -
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TÜüÜCkZ  ehren, in welcher s1ie die Profeß abgelegt hat. Die Proviınz, der

sıe einverleibt wurde, muß für s1e gerade SOTOEN, wIe die Proviınz,
die s1ie verlassen, für S1e SOrgen mMussen.

75 Die Kongregation wird 1n Provinzen eingeteilt. ZUiT Errichtung ein2r
Proviınz der ZUI Verein1gung VO  z Provinzen, ZUT äanderung

ihrer TeNzen, wıe auch deren Auflösung bedarf der speziellen
Erlaubnis des Erlaubnis des eiligen Stuhles

755 Die Generaloberıin miıt ihrem ate hat das Recht, die renzen der
errichtenden Provınz bestimmen. Haäauser, die außerhalb einer Pro-

V1Nz egen, sind mit der nähergelegenen Provinz ZU vereinigen, bıs eine
neuUuUe Provınz gegründet 1st.

Bei Auflösung einer Provinz sie dem Generalkapitel und außer
der eıit des Generalkapitels der Generaloberin und ihrem ate Z C

ter Wahrung der esetze der Gerechtigkeit und des illens etwalger
Stifter über die uter derselben bestimmen
Die Generaloberin mit ihrem ate bestimmt auch, wohin sich die Schwe-
stern der aufgehobenen Provınz begeben EeN.

256 An der pitze einer Provinz steht Provinzoberin TreSp. Provinz-
vikarıin mit ihrem aQus vier chwestern bestehenden ate Die Proviıinz-
oberin un ihre Rätinnen werden VO'  e} der Generaloberin und ihrem
ate gewählt.
261 Zur Erhaltung gegenseltiger guter Beziehungen zwischen dem Ge-
neral- und dem Provinzialhause Trd folgendes festgesetzt:

In jeder Provinz eiinde s1ch eın Haupthaus der Nn Provinz,
welicıem die übrigen Häuser als Fillialen Oder Anstalten untergeordnet
sind.

Es ıst jedem Provinzialhause gestattet, ein eigenes Novizlat ha-
ben, in welchem sowohl die Postulantinnen als die Novizinnen Ee1I12Z20-

gen und ausgebildet werden, ohne eselben das Generalmut-
erhaus geschickt werden mussen.

es Provinzlalhaus besitzt Uun: verwaltet ein VermOgen, daß
bezüglich der ökonomischen Verwaltung eine Verbindlichkeit besteht,
som! auch die Schulden des einen nicht dem anderen überbürdet WEeIl-

den können. Doch se1l el bemerkt, daß s1e S1ch freiwillig Unterstüt-
gen gegenseltig zukommen lassen können.

Es hat jedoch jedes Provinzialhaus für sich und die ihm untergeord-
neien Anstalten der Generaloberin jährlich Rechnung stellen und de-
ren Weisungen un Anordnungen nachzukommen.

es Provinzialhaus hat für alle edürinisse der arbeitsunfähigen
un!' altersschwachen chwestern SOTGEN; iIngegen fallen die Kost-
und Eintrittsgelder der Postulantinnen un Novizinnen, SOWwl1e die Über-
schüsse der Gelder, die in den VO  g ihm gegründeten oder 1n unterge-
Ordnetien Anstalten sich vorfinden, dem Provinzialhaus ZU.

303 Alle uter, die ausschließlich i1gentum einer anzen Provinz sind,
werden VO:  } der Provinzialoberin und ihrem ate und mit Beihilfe einer
Provinzialökonomin verwaltet.



305 lie uler, welche Eigentum elnes der Provınz gehörigen Hauses
sind, sollen VO der Okaloberin und ıhrem ate verwaltet werden.
Was hinsi  1C| der Verwaltung der üter, sel des Institutes oder
sel der Provinz, un In eZUg auf die gemeinschaftliche Kasse >

wohl des Institutes als auch der Provinz eobachten vorgeschrieben
ist, soll auch 1m gleichen Verhältnisse ın jedem Hause des Institutes
eingehalten werden.“

Gründe

Es kann hne müfldli&e Verhandlung entschieden werden. Zur Entscheli-
dung stehen die unter Z des Tatbestandes näher ezeichneten gemä.
x  d VGG und O 147 ZPO verbundenen Anfechtungsklagen, die dort

VOo  -durch perTung gekennzeichneten Verfügungen un: es  elde
usglei  sämtern un Beschlüsse der übergeordneten es  werdeaus-
schüsse der Regierungen der Oberpfalz un! VO Niederbayvern ($ VGG)

Das Verwaltungsger1  t VO  ; Regensburg iıst ZUT Entscheidung Oörtlich
und sachlich zuständig ($S SIS, 333 85 2 f ADs NT 3)
Die Anfechtungsklägerinnen ehaupten sinngemäß, adurch ın ihren Recn-
ten verletz selIN, daß ihnen dıe Unterhaltshilfe zAdl en gebracht
wurde. Diese Klagen iınd gegeben ($$ Z3U — FE ADbs NrT. LAG, SS 2 1

Abs VGG) S1e sind nach Dur  ührung des Vorverfahrens Ordnungs-
gemäß, frist- un: formgerecht erhoben worden (8$ 4d, VGG, 8 343, 336
bis 338 LAG)

Anfechtungsgegner sınd mıiıt usnahme der Anfechtungsklage der
wesier n Freistaat Bayern, für eiztier die Regensburg ($
VGG) unter Beteiligung der Staatsanwaltschalit beim Verwaltungsgericht
gemäß un: des VIA gemä 322

I1
Dıie zulässigen Anfechtungsklagen sind mit Ausnahme der Anfechtungs-
klage der Schwester auch begrundet.

Den Klägerinnen ist je durch unanifechtbaren und nicht wıiderrufenen
Bescheid Unterhaltshilfe auf Lebenszeit zugebilligt worden. Mit den ange-

ihnen die Unterhaltshilfe gemä.enen Verwaltungsakten wurde
$ 343, 288 LA  ® eingestellt, Die Einstellung ist DUr Zuläss1g, wenn sich
eıt dem Tage, VO  =| dem Unterhaltshilfe gewährt wurde, ıne tatsäch-
liche Voraussetzung der Unterhaltshilfe geändert hat, wobeil diese AÄAnde-
rundg sowochl den rund des Anspruchs wıe seine Hohe betreiffen kannn
Was bei der Zuerkennung der Unterhaltshilfe als Voraussetzung angeSE-
hen wurde, ist aQus der 1Mm Tatbestand unter 11) zıiıt1erten Entschließung des
Bundesausgleichsamtes VO' ersichtlich Nach Ziffer dieser Ent-
schließung stie den inaktiven chwestern eın Rechtsanspruch auf Versor-
GQung nach Kirchenrech rden, Ordensprovinzen un Verbände selen
uristische Personen. 1ff. gibt die mögliı  en kirchenrechtlichen Versor-
gungsträger Ziff. erklärt, daß Versorgungsansprüche rden,
die nach der Vertreibung 1M Bundesgebiet nicht N  e errn wurden, ın
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der ege nıcht durchführbar Bestehe der Orden weiıter sel ihm ber
nach SEe1INECI wirtschaftlıchen Lage die Erfüllung der Versorgungsansprüche
nicht zuzumutien mußten diese eben{alls als undurchsetzbar angesehen
werden. Zuif der Entschlıeßung bestimmt, daß rotzdem gewährte Ver-
sorgungsleistungen caritatıve Leistungen Das gleiche mu gelten,
wWenn C1M rdenshaus die Versorgung gewähre, dem gegenüber die Profeß
nicht abgelegt wurde und das deshalb kein Rechtsanspruch auf Al-
tersversorgung bestehe Soweit der en tatsächlıch Leistungen gewähre
un diese ınm zumutbar cdiese auf dıe Unterhaltshilfe NZU-

rechnen Die Prüfung der Zumutbarkeit Se1 Sache des Bundesausgleichsam-
tes Die weıltleren fifern der Entschließung kommen hler nicht Betracht
Die Unterhaltshilife wurde eingestellt, nachdem das Bundesausgleichsamt
festgestellt a  e, daß der Kongregatıion die Erfüllung der ersorgungsan-
sprüche wieder ZUZUmMuUuLen SCl Der IUn der Einstellung ıst 1Iso darın

suchen, das dıie zunacnst als caritative eistung gewährte Versorgung
infolge des wirtschaftlichen Erstarkens der Kongregatiıon ihre echtsnatur
geändert hat un nunmehr als anrechenbares Einkommen angesehen W O@I-

den coll
2) Die Auffassung des Bundesausgleichsamtes beruht auf der Annahme,
daß die neuerrichtete Kongregatiıon m1t der VOLr der Vertreibung esiehen-
den 1denils un amı uldner der Versorgungsansprüche SE1 Diese
Annahme trifft aber für dıie hier betrofifene Kongregation nicht Wie sich
aQus ihren Konstitutionen ergibt, ist uldner der Versorgungsansprüche
nicht die Kongregation als so  e, sondern die Ordensprovinz, der die
chwestern die Profeß abgelegt haben der der S16 m1T ihrer Zustim-
MUung Vers: worden sind (NT 261 C  e mıt Nr 150 der Konstitutionen)
Man kann deshalb Qus der Tatsache, daß dıe Kongregation ihre Tätigkeit

Bayern aufgenommen hat nicht einfiach jıeben daß die Provınz Bayern
dentisch m1t der Provinz Bohmen sSel; enn die Kongregatıon als solche
cheidet als Versorgungsträger überhaupt aQus

egen die Identität der Provinzen Böhmen und Bayern bestehen chon
deshalb edenken weil ihre Rechtsiorm verschieden 1st Die Provinz Boh-
Inen Waäar nach Tschechoslowakischem echt 1Ne Öffentliche Te: KÖT-
perscha. (vgl Dr Egon Weiß Bürgerliches echt eıl ARBGB Aufl
Prag 1933 S ABGB Fußnote 6 1 während die Deutschland estiehen-
den Ordensprovinzen nach der Rechtssprechung des Reichsgerichts als nicht-
rechtsfähige ereine gelten (Pallandt BGB Au{l Anm Na  Q
Palandt a.Q0 GBGB Art Anm BGB C Anm werden auslän-
15 juristis  en Personen des öffentlichen Inland ohne weltie-
{65 als SO anerkannt auch WenNnn S16 nach Art Inland die
Rechtsfähigkeit NUuUTr: als Verein nach den SS 71 BGB erlangen könnten
Au:!  Q wenn INa  - annehmen würde daß 1Ne ausländische Urdensprovinz

Inland 1Ur durch Beschluß nach Art Satz ZUr SU-
schen Person werden konnte, und daß E1n solcher Beschluß hinsichtlich der
Provınz Böhmen der betroffenen Kongregation nicht vorliegt daß der
Provinz Böhmen gemäß Art Satz GBGB Inland als nicht rechts-
iahlger Verein betrachten waäarTe, wurde dies doch NUur gelten, WEeNnnNn
das Rechtsverhältnis, iür das ıhre Rechtsiorm maßgebend WarTle, dem deut-
chen echt unterliegen wuürde (Reichsgericht 159 47) Es 1st ber klar daß
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das VOT der Vertreibung enisiandene versorgungsrechtliche Verhältnis
zwischen den inaktiven chwestern un der Provinz Böhmen dem deut-
chen echt In keiner Beziehung unterstand, daß sS1e fiür den gegenwär-
i1gen all auch nıcht fiktıv als nıchtrechtsfähiger Verein angesehen WE -
den könnte. Mithin stehen sich die Provinz Böhmen als Juristische Person
und die Provinz Bayern als nıcht rechtsfähiger Verein schon nach ihrer
Rechtsform als nıcht ı1deniıs gegenüber

Selbst wWenn InNna  —y dıe Identität der Provinzen Böhmen und Bayern dar-
aus herleiten würde, daß die vertriebenen aktiven chwestern der Provinz
Böhmen die Provinz Bayern gegründet aben, ware noch folgendes be-
achten

Angenommen, die Provinz Bayern sel e21n nichtrechtskräftiger Verein,
wurden nach der bDe]l1 an a.a.Q© Anm angegebenen Reichs-

gerichtlichen Rechtssprechung dıe Mitglieder Wal grundsätzlich W1e Ge-
sellschafter mit ihrem Vermögen für die Vertragsschulden haften,
j]edo 1e sich diese Haftung durch entsprechende Beschränkung der Ver-
tretungsmacht des Vorstandes auf das Vereinsvermögen eschränken Die-
SsSer Fall ware ber hler gegeben, da 1m Rechtsverkehr un insbesondere
1mM Verhältnis zwiıschen den Schwestern und ihrer Provinz auf Iun ıhNrer
Kenntnis der Konstitutionen als bekannt VOoOrauszuseizen ist, daß 198088 das
Vermögen der Provinz fur dıe Versorgungsansprüche haften sollte Da ber
das Vermögen der Provinz Böhmen verloren ist, ent{i{ällt auch jede gesamt-schuldnerische Haftung der Schwestern für Ansprüche, füur die slie, wenn
überhaupt, I1UT mit dem verlorenen Vermögen haften, un diese Haftunglebt auch nicht adurch wıeder auf, daß die Schwestern 1n iıhrer JetzigenVereinigung vermutlich en mıiıt SChwestern dQdus anderen Gebijeten
und mit solchen, die TSL nach der Vertreibung der Kongregation eige-
treten sSind wıeder Vermögen erworben en Diese Haftungsbeschrän-Kung WwIrd auch nıcht iwa durch die Ö 32 ür BVFFG auigehoben.

Die Jetztgenannten Vorschriften kommen 1Ur 1n Betracht, wWwWenn die Iden-
1ta' der Provinzen Bayern und Böhmen aingeNnNOMmMenN, die Haftungsbe-schränkung verneint oder das Wiederaufleben der Haftung bejaht WITd,
SOWwl1e dann, wWenn dıe Provinz Bayern als Juristische Person (Fortsetzungder Provinz Böhmen) angesehen wird ( M Aber auch ann ware
die Geltendmachung der Versorgungsansprüche gegenüber der Provinz
Bayern nıcht hne weiteres möÖglich, weil nach VEFEG Vertriebene
(auch Juristische Personen) grundsätzlich ygen ihrer VOor der Vertreibungbegründeten Verbindlichkeiten nıcht 1n AnspruchJ werden kOön-
121en Dıeser Grundsatz bezieht sıch allerdings nach Abs i
VEFG nicht auf gesetzliche Unterhaltspflichten. sınd ber die
Versorgungsansprüche gegenüber der Provinz nicht; denn sS1e entstehen
durch die Profeß un deren Entgegennahme, 1so durch eiınen Vertrag. Auf
vertragliche Unterhaltsansprüche bezieht sıch ADs nıcht (siehe
Straßmann-Nitsche BVFFG Aufl Anm Auch unter UD Abs
o un ehälter) fallen die Versorgungsansprüche nicht, wıe
der Bundesgerichtshof bereits für Ruhegehälter e1nes Privatunternehmens
entschieden hat (siehe Straßmann-Nitsche a.a.Q0., Anm 4 Somit könnten
die Schwestern einen echtsanspruch au{ Versorgung außerstenfalls nach

BVFG geltend machen untier der Voraussetzung, daß s1e noch gemä
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ADs Satz mit dem ntrag zugelassen werden. Bei solchen
ntrag waäaren aber gemä. v Abs grundsätzlich die Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse des chuldners (Provınz) VO. 1 zugrunde zZUu

egen, e1nes Zeitpunktes also, für den nach den Feststellungen des Bundes-
ausgleichsamtes die Unzumutbarkeit unbestritten ist Eine spatere erbes-
SECETIUNG der Vermögenslage des chuldners kann allerdıngs nach Abs
s atz berücksichtigt werden, „WeNnn und soweiıt dies aQu>s besonderen Gruüun-
den RDE Vermeldung einer unbilligen arte dem Gläubiger gegenüber eI-

forderlich erscheint“. Was solche „besondere Gründe sind, Traß-
mann-Nitsche BVF d  x Anm. 0  6 dQus. Es handelt S1CH e1 besonders
günstige finanzielle Verhältnisse des Gläubigers, wıe sS1Ee etwa durch ıne

große Erbschaft Oöder einen Lotteriegewinn eintreten können. 1ne
„Zumutbarkeit”, w1e s1e das Bundesausgleichsamt neuerdings festgestellt
hat, wuürde dagegen nicht genügen Anu:  Q. ist bedenken, daß D  D Abs
Satz 190588 Y AUÖM Vermeildung einer unbilligen artie für den Gläubiger
wendbar 1ist Gläubiger ist ber die inaktiıve wesier un! VO.  v ihrem
Standpunkt aus muß die rage beantwortet werden, ob 1ıne unbillige
ar gegeben ist. Da die Kongregation aber ihr gesamtes Vermögen ZUI

Ausübung der Nächstenliebe einsetzt, konnte VO' Standpunkt der inak-
tiven wester, die ihrem Gelübde treu bleıiıben will, auch bel einem GIo-
Bßen Vermögenszuwachs der Provinz Bayern icht VO.  » einer unbilligen
arte gesprochen werden, wenn ihr Rechtsansprüche versagt blieben
Interessen des Lastenausgleichsfonds können 1n diesem Zusammenhang
schon deshalb nıcht berücksichtigt werden, weil das LA{  R NUur natürliıchen
Personen Entschädigungen gewährt un die Provınz Bohmen selbst vVon

jeder Entschädigung ausgeschlossen 1st.

Den inaktiven chwestern stehen also keine Rechtsansprüche die
Provınz Bayern un ihnen ist somıit weder die Geltendmachung solcher
Ansprüche zuzumuten ($ 261 Abs 1ff Halbsatz LAG), noch können
die Leistungen der Provınzen gegenüber den inaktiven Schwestern als deren
unite 1mM Sinne des x 267 A'bs 2| albsatz angesehen werden.
amı sind diese eistungen aber noch niıicht ohne weiteres als Cariıtative
1m Sinne des y 267 Abs 1ff. gekennzeichnet. Nach der Rechtssprechung
des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil VO RLA 335 un
VO. 1955 VerwG 2195) sind Caritative Leistungen DUr

solche, die ZU) iel aben, „ohne Ansehung der Person oder des Standes
die Not des Nächsten ındern . Im vorliegenden all ieg agegen
nahe, vermuiten, daß die jeweilligen Leistungen der Provinz Bayern do:  Q
wohl überwiegend mit Rücksicht auf die Zugehörigkeit der inaktiven
chwestern ZUT Kongregation erfolgen (vgl NrT. der Konstitutionen un
weni1ger 1m Rahmen der allgemeinen Armenpflege amı 1eg die rage
nahe, ob diese Leistungen ıunter d  X 267 Abs 1ff. fallen, also Von

der Provınz Bayern mit Rücksicht auf eın ruheres Dienst- oder Arbeits-
verhältnis gewährt werden. Daß die Provinz ayern nıicht der frühere Art-
beitgeber DZW. der VO  v ihm geschaffene Versorgungsträger ist, hindert
die NWENdUNg diıeser Vorschriift nicht (vgl. Rundschreiben des Präsiden-
ten des Bundesausgleichsamtes VO 1953 M{tbl 328
über die Bezüge des vertriebenen Ostpfarrers, bei dem der Versorgungs-
traäger eben{alls gewechselt hat) Trotzdem estitehen auch die ÄANnN-
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wendung des 5  x 267 Abs iff. edenken: denn nach dem weck dieser
Bestimmung ind hier Leistungen gemeint, die Z S atz ch einer SON-
stigen Versorgung gewährt werden, während 1m vorliegenden Fall die Kl1ä-
gerinnen ihre Unterhaltshilfe auf TIun ihres Armutsgelübdes die Pro-
V1in7z Bayern abführen muüssen un fur ihren Lebensunterhalt NUur auf das
angewlesen SiNd, WwWas ihnen die Provinz ULE Verfügung stellt. Die Provinz
gewährt die Leistungen Iso se1t dem Beginn der Unterhaltshilfezahlungen
nıcht zusatzlich, sondern Zug Zug Abtretung der Unterhalts-
hilfezahlungen. Wenn dieser Leistungsaustausch auch nicht kommerzieller
Art 1st, ist doch vertraglicher Art Eine Schwester, die die Unterhalts-
hilfezahlungen für sich behalten un damit das Armutsgelübde brechen
wüuürde, könnte aus der Kongregation entlassen werden. Der all ieg also
icht anders, als wenn e1n Unterhaltshilfeempfänger seine gesamte Un-
terhaltshilfe einen Heimträger bezahlen un dieser aIlur ost un
Wohnung un den sonstigen Lebensbedar gewähren würde. Es 1st offen-
ichtlich, daß 1n einem solchen all die Leistungen des Heimträgers Deil der
Unterhaltshilfe nicht bgezogen werden können, un Warl auch dann
nicht, wenn s1e vielleicht nıcht den vollen Gegenwert der Unterhaltshilfe
ausmachen wuüuürden. Somit können die Leistungen der Provınz Bayern
inaktive chwestern der Provinz Böhmen in keiner Weise auf die Unter-
haltshilfe angerechnet werden.

ahme gilt jedoch fur die äagerin Schwester Diese hat
bis ihrer Vertreibung 21 1946 1m rankenhaus gearbeitet und
arbeitete bis nach der Vollendung ihres Lebensjahres, namlich bis
1954, als aktive Schwester 1 Krankenhaus Regensburg, s1e neben
ost und Wohnung noch eine Barvergütung VO  H 60,— erzlelte, die sie
gemä. einem Vertrag zwischen dem Krankenhaus un der Provinz Bayerndiese Provinz abführte Für die Versorgung dieser Schwester, die somit
nNnoch für die Provinz Bayern aktive Dienste geleistet hat, muß 1n entspre-chender Anwendung der NT. 150 der Konstitutionen die Provinz Bayernaufkommen. Schwester muß als mit ihrem Willen ZUT Provinz ayern
„versetzt“ angesehen werden. Dem sSie das er der Klägerin niıicht ent-
egen, da die Konstitutionen keine Altersgrenzen kennen, sondern aktiver
Dienst bis ZUFXI Arbeitsunfähigkeit oder Altersschwäche geleistet wWwIrd. Es
stie. auch nicht Nnigegen, daß die Versetzung dQuUs der durch die Vertreibung
geschaffenen Zwangslage entstanden ist: denn schließlich mussen alle akti-
ven Schwestern der ehemaligen Vertreibungsgebiete, die sich der Provinz
Bayern bei oder nach ihrer Gründung angeschlossen haben, als dorthin mit
ihrem Willen vers gelten, weil die Konstitutionen für einen solchen
all keine andere Regelung vorsehen. Dies trıfft ber hne Rücksicht auf
das er auch auf die Schwester & nachdem sle, wI]ıe gesagt, noch 1V
äatlg geworden ist. ihre Versorgung der Provinz ZUuzumuten ist, Warl
zunächst, solange die Versorgung tatsächlich gewährt wird, icht unter-
suchen. Die age dieser wesier mMu deshalb abgewiesen werden.

Bei den übrigen inaktiven Schwestern, die im Rahmen ihrer Kräfte in
einigen Fällen noch gewisse el  ere Dienste geleistet haben, kann dage-
gen aNgENOMME: werden, daß s1e sich edigli 1mM Rahmen der nen ZU!  zn
dachten eTrSOTgUNg noch etiwas nutzlich machen wollten, ohne sie des-
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halb als 1V dienstlich anzusehen wären. Fuür s1e hat also die Provınz
Bayern nicht aufzukommen. om]1 die Vorentscheidungen, soweit s1@e
diese chwestern betreffen, aufzuheben

1981
Kostenentscheidung
Die V1S JA Bundesverwaltungsgericht wurde zugelassen, weil der
Sache grundsätzliche Bedeutung zukommt ($ 330 Abs LAG)

Aus dem rtieil des Bundesverwaltungsgerichtes, enat, 5
1959, Zeichen C/238.58, in der gleichen Sache

Gründe
Die Klägerinnen sind inaktive, aQus der Tschechoslowakel vertriebene OrT-
densschwestern der Provinz Böhmen der Kongregation der chwestern VO.  >

die sıch se1it der Vertreibung ın Bayern aufhalten un: ihren Lebens-
bedarf VO.  - der insbesondere VO.  > aktiven chwestern der Ordensprovinz
Bohmen ne  s gegründeten Proviınz Bayern des genannien Trdens erhalten.
953/54 wWäarTr ihnen durch unanie:  bar gewordene Bescheide der Ausgleichs-
amter gen Verlustes ihrer Existenzgrundlage Unterhaltshilfe auf Lebens-
eit zuerkannt worden.
Auf Veranlassung des Landesausgleichsamts Oordnetien 1957 die Leiter der
Ausgleichsämter das en der Unterhaltshilfe miıt der Begründung d
die Ordensprovinz Bayern sel nunmehr imstande, Q uUSs eigener Ta diese
inaktiven chwestern VversoTrgen. Die Ausgleichausschüsse und die Be-
schwerdeausschüsse bestätigen diese Ruhensverfügungen.
Den Anfechtungsklagen gab das Verwaltungsgericht durch das angefochtene
Urteil, 1n dem ıne Revision zugelassen ist, sta und hob die Ruhensver-
fügungen der Ausgleichsamtsleiter, die Bescheide der Ausgleichsämter und
die Beschwerdebeschlüsse der Beschwerdeausschüsse auf.
In den Entscheidungsgründen sSagtl das Verwaltungsgericht, die Auffassung
der Ausgleichsbehörde, der Ordensprovinz Bayern sel nunmehr die T{ül-
lung der Versorgungsansprüche der inaktiven Ordensschwestern zuzumuten,
die re! Einordnung des tatsächlich ewährten Unterhalts abe sich
dQus einer caritatıven Leistung 1ın eine anrechenbare gewandelt, beruhe auf
der Annahme, die neuerrichtete Organisation sel miıt der bis ZUI Vertreibung
bestehenden wesensgleich (identisch) und somit chuldnerin der nach kirch-
lichem echt egründeten Versorgungsansprüche der rdensschwestern. Aus
den Konstitutionen der Kongregatlion, der die Klägerinnen angehörten,
gehe hervor, daß uldner dieser sprüche nicht die Kongregation
als so sel, sondern die Ordensprovinz, 1n der die Ordensschwestern das
Ordensgelübde oless abgelegt hätten oder der sie mit Ter Zustim-
MUuNnd verseizt worden selen. Die Ordensprovinz Böhmen, der die Klägerin-
Den angehört hätten, und die Ordensprovinz ayern seien schon des-
halb icht wesensgleich (identisch), weil ihre Rechtsformen verschieden seien
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